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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der das Rechtshilfeverfahren
abschliesst. Dagegen steht grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans
Bundesgericht offen (Art. 80f des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale
Rechtshilfe in Strafsachen [IRSG; SR 351.1]).

E. 1.1
Die Beschwerdeführerin ist als Mitinhaberin des Kontos Nr. ... bei der Bank B.________
zur Beschwerde berechtigt ( Art. 80h lit. b IRSG und Art. 9a lit. a der Verordnung vom 24.
Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSV; SR 351.11] ), soweit
die Schlussverfügung dieses Konto betrifft. Auf ihre Beschwerde ist dagegen nicht
einzutreten, soweit sie darüber hinaus die Aufhebung der Schlussverfügung und die
Verweigerung der Rechtshilfe auch bezüglich der übrigen Konten verlangt, die nicht ihr,
sondern Y.________ bzw. Z.________ gehören.

E. 1.2
Gemäss Art. 108 Abs. 2 OG muss die Beschwerdeschrift die Begehren und deren
Begründung enthalten. Aus der Begründung muss hervorgehen, in welchen Punkten und
weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird; Verweisungen auf Eingaben an
Vorinstanzen sind zwar grundsätzlich zulässig; die Begründung darf sich aber nicht in
einem pauschalen Verweis auf frühere Rechtsschriften erschöpfen, sondern muss sich
zumindest kurz mit der Argumentation des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen (
BGE 113 Ib 287 E. 1 S. 288).

Im vorliegenden Fall verweist die Beschwerdeschrift zunächst pauschal auf die
Rekursschriften für die Beschwerdeführerin und deren Ehemann, Y.________, im
kantonalen Verfahren, was nach dem oben Gesagten unzulässig ist. Allerdings beschränkt
sich die Beschwerdeschrift nicht auf diesen Verweis, sondern enthält weitere "ergänzende"
Ausführungen. Insofern genügt sie den Begründungsanforderungen von Art. 108 Abs. 2 OG
.

Auf die rechtzeitig erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten.

E. 1.3
Für das vorliegende Rechtshilfeersuchen massgeblich sind das von Deutschland und der
Schweiz ratifizierte Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom
20. April 1959 (EUeR, SR 0.351.1), der zwischen der Schweiz und Deutschland
abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (SR 0.351. 913.61) und das
Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung,
Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (0.311.53). Soweit das



Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt bzw. das innerstaatliche
Recht geringere Anforderungen an die Gewährung von Rechtshilfe stellt, gelangt das
schweizerische Landesrecht zur Anwendung ( Art. 1 Abs. 1 IRSG ; BGE 130 II 337 E. 1 S.
339).

E. 2
Das Obergericht hat im angefochtenen Entscheid festgehalten, dass das Rechtshilfeersuchen
den formellen Anforderungen des EUeR genügt. Es hat sodann die beidseitige Strafbarkeit
bejaht: Der von der ersuchenden Behörde geschilderte Sachverhalt weise nach
schweizerischem Recht die Merkmale einer Veruntreuung i.S.v. Art. 138 StGB ,
eventualiter einer ungetreuen Geschäftsbesorgung i.S.v. Art. 158 StGB und eines
Abgabebetrugs i.S.v. Art. 14 VStrR auf. Eine allfällige Verjährung dieser Delikte nach
schweizerischem Recht sei in einem nach dem EUeR abzuwickelnden Rechtshilfeverfahren
nicht zu prüfen. Sodann verneinte es einen Verstoss gegen das Verbot der
Beweisausforschung und gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip.

Die Beschwerdeführerin setzt sich mit diesen Erwägungen des Obergerichts nicht
auseinander und legt nicht dar, inwiefern sie gegen Staatsvertrags- oder Bundesrecht
verstossen. Dies ist auch nicht ersichtlich.

E. 3
Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft
Bielefeld vom 29. April 2005 weiche in mehreren wesentlichen Punkten gravierend vom
Rechtshilfeersuchen ab, weshalb auf letzteres nicht mehr abgestellt werden dürfe. Damit
erweise sich die Rechtshilfe als unzulässig.

E. 3.1
Grundlage der Rechtshilfe ist das Rechtshilfeersuchen (vgl. Art. 3 ff. EUeR ; Art. 78 ff.
IRSG ). Dieses wird in der Regel während des Ermittlungsverfahrens gestellt, bevor
Anklage an ein Gericht erhoben worden ist. Im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens
kann sich die rechtliche und tatsächliche Beurteilung des zu untersuchenden Geschehens
verändern: Neue Beweismittel können zur Entlastung der Beschuldigten oder zu einer
anderen strafrechtlichen Qualifikation des Sachverhalts führen. Nach Abschluss des
Ermittlungsverfahrens muss die zuständige Behörde sodann prüfen, ob der Tatverdacht für
eine Anklageerhebung genügt; ist dies nicht der Fall, wird sie von der Anklage gewisser, im
Rechtshilfeersuchen noch enthaltener Tatkomplexe absehen müssen. Ein Abweichen der
Anklageschrift vom Rechtshilfeersuchen ist somit nichts Ungewöhnliches und ist
grundsätzlich nicht geeignet, die Rechtmässigkeit der auf der Grundlage des
Rechtshilfeersuchens rechtmässig bewilligten Rechtshilfe nachträglich in Frage zu stellen.

Dagegen lässt sich auch nicht einwenden, dass es unverhältnismässig sei, Unterlagen zu
einem Tatkomplex zu übermitteln, der nicht angeklagt worden ist: Solange das
Rechtshilfegesuch nicht teilweise zurückgezogen oder abgeändert wird, muss davon
ausgegangen werden, dass die ersuchende Behörde weiterhin an den ursprünglich
beantragten Beweismitteln interessiert ist. Erhärten diese einen im Rechtshilfeersuchen
enthaltenen Tatverdacht, der mangels genügender Beweise nicht angeklagt worden ist, so
kann die Anklage gegebenenfalls nachträglich ausgeweitet oder in diesem Punkt neu
erhoben werden.



Diese Erwägungen sprechen dafür, die Anklageschrift nur zu berücksichtigen, soweit sich
daraus ergeben sollte, dass der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt bzw. der
sich daraus ergebende Tatverdacht schon im Zeitpunkt der Gesuchstellung unrichtig waren,
d.h. nicht dem damaligen Stand des Ermittlungsverfahrens entsprachen, und die Rechtshilfe
deshalb zu Unrecht bewilligt worden ist.

Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Sie weist lediglich darauf
hin, dass die ursprünglich weitergehenden strafrechtlichen Vorwürfe inzwischen fallen
gelassen worden seien: Anklage sei nicht mehr wegen Untreue, sondern nur noch wegen
Steuerhinterziehung erhoben worden; angeklagt seien nur noch Handlungen nach dem 11.
Oktober 1999 und nicht mehr seit 1998. Auch der Verdacht der Manipulation beim
Wareneinkauf unter Einschaltung einer amerikanischen Domizilgesellschaft sei nicht
aufrechterhalten worden.

E. 3.2
Die Frage der Relevanz der Anklageschrift im Rechtshilfeverfahren im Allgemeinen kann
jedoch offen bleiben, weil sich die geltend gemachten Differenzen jedenfalls im
vorliegenden Fall nicht auf die Zulässigkeit der Rechtshilfe auswirken, d.h. die die
Beschwerdeführerin betreffende Rechtshilfe selbst dann zulässig wäre, wenn an Stelle des
Rechtshilfeersuchens auf die Anklageschrift abgestellt würde:

Die Rechtshilfe wurde nicht nur wegen des Vorwurfs der Untreue, sondern ausdrücklich
auch wegen Abgabebetrugs bewilligt. Die Tatumstände, aus denen das Obergericht die
Arglist der Täuschung ableitete (fingierte Rechnungen; Ausweisung eines zu geringen
Ertrags in der Buchhaltung) sind unverändert in der Anklageschrift enthalten, weshalb der
angeklagte Sachverhalt weiterhin rechtshilfefähig ist, auch nachdem der Untreue-Vorwurf
fallen gelassen worden ist.

Der weiterreichende Tatzeitraum gemäss Rechtshilfegesuchen spielt für die
Kontounterlagen der Beschwerdeführerin keine Rolle, da deren Konto bei der Bank
B.________ erst am 17. September 2002 eröffnet und am 23. April 2003 saldiert worden
ist. Damit fallen die in den Kontounterlagen dokumentierten Geschäftsvorgänge in den von
der Anklage erfassten Zeitraum.

Zudem lassen sich, wie in der Schlussverfügung (S. 5) ausgeführt wird, gewisse
Gutschriften auf Kunden zurückführen (Firma C.________ und Firma D.________), die
auch nach der Anklageschrift (Ziff. 1.1.2 S. 14) am System der Proforma-Rechnungen
beteiligt gewesen sein sollen. Insofern besteht weiterhin ein Konnex zwischen den
herauszugebenden Kontounterlagen der Beschwerdeführerin und dem Gegenstand des
ausländischen Strafverfahrens.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Konto der Beschwerdeführerin bei der Bank
B.________ bereits im Jahre 2003 saldiert wurde und deshalb von der Kontosperre nicht
betroffen ist. Insofern braucht im vorliegenden Verfahren nicht geprüft zu werden, ob die -
nur für den Tatbestand der Untreue angeordnete - Kontensperre aufgehoben werden muss,
nachdem Anklage nur wegen Steuerhinterziehung erhoben worden ist.

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf
einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die
Gerichtskosten und hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.
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